










Datum: 23.12.2020 Aktenzeichen: 40 172 
 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung 

(§ 4, Abs. 1 Baugesetzbuch) 
 

 
Wichtiger Hinweis: 

Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zuständigkei t zu 

einem konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es, der Gemeinde die notwendigen Informationen für ein sachge-

rechtes und optimales Planergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu begründen; die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, d amit 

die Gemeinde den Inhalt nachvollziehen kann. Die Abwägung obliegt der Gemeinde.  

 

1. Gemeinde: 
 

Bubenreuth  

 

  Flächennutzungsplan           mit Landschaftsplan       

  Bebauungsplan         

        für das Gebiet           

  mit Grünordnung 

        dient der Deckung dringenden Wohnbedarfs     ja        nein 

  Satzung über den Vorhabens- und Erschließungsplan   Nr. 5/30 "Alter Tennisplatz", Vorentwurf: Stand 

11.09.2020 

  Sonstige Satzung        

  Frist für die Stellungnahme             (§ 4 BauGB) 

 

  Frist: 1 Monat (§ 2, Abs. 4 BauGB-MaßnahmenG) 

 

2. Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

Name / Stelle des Trägers öffentlicher Belange (mit Anschrift und Tel. Nr.) 
 

Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Sachgebiet 40 - Immissionsschutz ,

Schloßberg 10, 91315 Höchstadt a.d.Aisch,  

 

2.1   Keine Äußerung 

2.2    Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1, Abs. 4 BauGB auslösen 

 

  

2.3   Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des Sachstands  

 

  

2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwä-
gung nicht überwunden werden können (z.B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen) 

 

  Einwendungen 

 

 Die für die Bauleitplanung maßgeblichen Planungswerte für verkehrsbedingte Lärmim-

missionen werden an der geplanten Wohnhausfassade gemäß Screening vom 06.05.2020 

um einen Faktor von bis zu 21 überschritten; dies bedeutet, dass die an der Fassade auf-

treffende Schallenergie bis zu 21 Mal höher ist, als durch die Orientierungswerte gemäß 

dem für die Bauleitplanung eingeführtem Beiblatt 1 zur DIN 18005 vorgesehen ist. Die 
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Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes an der vorgesehenen Stelle muss aus im-

missionsschutzfachlicher Sicht wegen der besonders hohen Lärmbelastung durch die im 

Westen vorbeiführenden Verkehrswege (Bahnlinie, Staatsstraße, Autobahn) daher als äu-

ßerst bedenklich eingestuft werden. 

 

Die Lärmeinwirkungen sind zudem an allen Fassaden so hoch, dass gemäß der überarbei-

teten schalltechnischen Untersuchung (Screening-Untersuchung durch das Büro accon 

Environmental Consultants vom 06.05.2020) die Immissionsgrenzwerte für Lärm gemäß 

der 16. BImSchV für den Nachtzeitraum durchgehend überschritten wird. Lediglich im 

EG befindet sich auf der schallabgewandten Seite ein begrenzter Fassadenabschnitt wo 

die genannten Grenzwerte zur Nachtzeit nur erreicht, nicht aber übertroffen werden. Die 

Lärmimmissionen im Nachtzeitraum überschreiten zudem an der schienenzugewandten 

Seite ab dem 1. Obergeschoss, im 3. Obergeschoss auch an der Südwestfassade, den Wert 

von 60 dB(A). Damit wird mit der vorliegenden Planung eine Grenze übertreten, wonach 

eine Prüfung auf Gesundheitsgefahren erforderlich wird. 

 

Eine Be- und Entlüftung der schutzbedürftigen Räume über geöffnete Fenster ist somit 

unter den genannten Gesichtspunkten kaum möglich, bzw. sehr stark eingeschränkt.  

 

Es ist davon auszugehen, dass durch die gutachterlich festgestellte hohe Verkehrsbelas-

tung schädliche Umwelteinwirkungen vorliegen. Hinzu kommen Schalleinträge durch Ge-

werbe (Fitnessstudio, Bauhof, Gewerbegebiet Bruckwiesen), durch die südlich benach-

barte Sport- bzw. Freizeitnutzung (Sporthalle) sowie durch die vorbeiführende 

Bahnstromleitung (Koronageräusche).  

 

Nach Ansicht des Immissionsschutzes werden mit der vorliegenden Planung die Vorga-

ben des § 50 BImSchG nicht eingehalten. Das dort zugrundegelegte Trennungsgebot, 

nach dem Flächen vorsorglich einander so zuzuordnen sind, dass insbesondere schädliche 

Umwelteinwirkungen vermieden werden, wird mit der vorliegenden Planung erheblich 

verletzt. Als unverzichtbare Grundlage für die Abwägung ist das erwähnte Trennungsge-

bot unmittelbar zu beachten. 

 

Weiter wird auf das Schreiben das Schreiben der Obersten Baubehörde „Lärmschutz in 

der Bauleitplanung“, IIB5-4641-002/10, vom 25.07.2014 verwiesen. Dort wird zur Kon-

kretisierung der Planungsziele der Vorsorgegrundsatz (Flächennutzungsplan) und erfor-

derliche die Konfliktbewältigung (Bebauungsplan) herausgestellt. Zudem wird darauf 

hingewiesen, dass bei der Planung die Grenzwerte der 16. BImSchV zugrunde gelegt wer-

den sollen. Eine Überschreitung von Lärmwerten über die Schwelle zur Gesundheitsge-

fahr hinweg, wie hier laut Schallgutachten für den Geltungsbereich prognostiziert, wird 

gemäß dem o.a. IMS vom 25.07.2014 entschieden abgelehnt. Auch in diesem Zusammen-

hang wird auf den o.a. Trennungsgrundsatz verwiesen.  

 

Selbst bei Außerachtlassung des genannten Trennungsgebotes fehlen nach Ansicht des 

Immissionsschutzes im Hinblick auf den Schutz der Wohnnutzungen am geplanten Stand-

ort ausreichende Erläuterungen zur Erfüllung des Vorsorgegrundsatzes. Die Konfliktbe-

wältigung stellt im Wesentlichen auf passive Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzfenster 

und z.T. verglaste Laubengänge an der schienenzugewandten Seite) ab. 
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Die der Planung beiliegende Screening-Untersuchung vom 06.05.2020 beinhaltet keine 

verwertbaren Aussagen zu Geräuschimmissionen, welche nicht durch Verkehrswege er-

zeugt werden. Offenbar soll hierfür die vorangegangene Untersuchung vom 30.11.2017 

zum Antrag der Deutsche Reihenhaus AG auf Vorbescheid herangezogen werden. Im ak-

tuellen Screening vom 06.05.2020 werden zudem mit Ausnahme der Angabe von Lärm-

pegelbereichen gemäß DIN 4109 keine weiteren Maßnahmen zum Schallschutz unter-

sucht. Als Berechnungsgrundlage für den Schienenlärm wurden nun aktuelle Verkehrs-

zahlen der Deutsche Bahn AG für den Prognosehorizont 2030 verwendet. In diesem Zu-

sammenhang muss jedoch beachtet werden, dass im Zuge der Ausbaumaßnahmen Nürn-

berg – Ebensfeld sowie S-Bahn Nürnberg – Forchheim (Verkehrsprojekt Deutsche Ein-

heit Schien Nr. 8) höhere Zahlen in die Planfeststellungsgenehmigung einflossen. Auf 

eine Streckenauslastung mit diesen höheren Verkehrszahlen könnte damit voraussichtlich 

ohne erneutes Planfeststellungsverfahren jederzeit zurückgegriffen werden. Vgl. hierzu 

auch die Stellungnahme der Deutsche Bahn AG, Aktenzeichen BA-MÜN-19-66741, vom 

14.02.2020 (dort 4. Absatz auf der Seite 4). Insofern werden aus der Sicht des Immissi-

onsschutzes für die weitere schalltechnische Beurteilung vorsorglich die höheren Zugzah-

len der Planfeststellung angesetzt und somit im Wesentlichen auf die vorangegangene 

Screening-Untersuchung zum Bauvorbescheid und damit auf die bis zu 5 dB(A) höheren 

Lärmpegel verwiesen, wodurch sich die bisherigen Aussagen zu den Lärmimmissionen 

noch weiter verschärfen. Soweit die mittlerweile erfolgte Umrüstung auf Kunstoffver-

bundklotzbremsen bei den Güterzügen erfolgte, kann dies natürlich nach gutachterlicher 

Betrachtung pegelmindernd berücksichtigt werden. 

 

Im Hinblick auf eine ungestörte Nachtruhe ist zudem darauf hinzudeuten, dass die gut-

achterlich ermittelten Immissionswerte nicht die Lärmpegel darstellen, die sich beispiels-

weise bei einer Zugvorbeifahrt ergeben. Die damit verbundenen Spitzenpegel sind deut-

lich höher als die gemäß Berechnungsvorschriften gemittelten Beurteilungspegel. Das im 

Rahmen des Bauleitplanverfahrens zu beachtende Beiblatt 1 zur DIN 18005 „Schallschutz 

im Städtebau“ verwiest darauf, dass bei Beurteilungspegeln (im Freien vor der Fassade) 

über 45 dB(A) selbst bei nur teilweise geöffneten Fenstern ungestörter Schlaf häufig nicht 

mehr möglich ist. Eine Beeinträchtigung der Nachtruhe kann daher im Allgemeinen ab 

etwa 35 dB(A) am Ohr der schlafenden Person angenommen werden. Hinweise auf die 

maximal zu erwartenden Innenraumpegel sind in der Screening-Untersuchung allerdings 

nicht dargestellt. 

 

Als maximal verträglichen Immissionspegel für die sog. Außenwohnbereichen und Auf-

enthaltsbereichen im Freien nennt die Screening-Untersuchung mit Verweis auf Kuschne-

rus „Der sachgerechte Bebauungsplan“ einen Wert von 62 dB(A). Gemäß der bisherigen 

Vollzugspraxis in Bayern hat sich allerdings zur Beurteilung ein Wert von 60 dB(A) be-

währt. Nimmt man beispielsweise hilfsweise die für das jeweilige Gebiet gültigen Tages-

grenzwerte der 16. BImSchV so wäre im vorliegenden Fall ein Wert von 59 dB(A) maß-

geblich (vgl. hierzu auch „Städtebauliche Lärmfibel Hinweise für die Bauleitplanung“, 

herausgegeben vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Würt-

temberg vom Nov. 2018). Soweit Bezug genommen wird auf die dem Planfeststellungs-

beschluss für den Schienenausbau zugrundeliegenden höheren Zugzahlen der vorange-

gangenen Screening-Untersuchungen aus den Jahren 2017 und 2018 werden aber auch die 

nun aktuell vom Gutachter vorgebrachten 62 dB(A) für die Außenwohnflächen und Auf-

enthaltsbereiche im Freien nicht durchgehend eingehalten.  
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Sieht man von der Nennung der Lärmpegelbereiche und der unspezifischen Anforderung 

ab, verglaste Laubengänge auf der schienenzugewandten Seite vorzusehen, werden im 

Bebauungsplan keine weiteren Anforderungen zum Schallschutz getroffen. Zielvorgaben 

und klarstellende Erläuterungen im Hinblick auf eine wirksame Umsetzung von Schall-

schutzmaßnahmen fehlen. Da durch die Verglasung der Laubengänge geschlossene Berei-

che geschaffen werden, müsste zudem auch die Frage einer schallgedämmten Belüftung 

dieser Bereiche geklärt werden. Weitere Erläuterungen hierzu sollen in die Begründung 

aufgenommen werden, wobei dort auch die umliegenden sonstigen Geräuschquellen be-

trachtet werden sollten. Ergänzende Maßnahmen zum Schallschutz werden zudem nicht 

betrachtet. 

 

Insgesamt muss angenommen werden, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan das 

Trennungsgebot und die Planungsgrundsätze gemäß dem o.a. Schreiben der Obersten 

Baubehörde „Lärmschutz in der Bauleitplanung“ nicht ausreichend beachtet. 

 

   Rechtsgrundlagen 

 

 §§ 3 und 50 BImSchG; 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) in Verbindung mit der Richtli-

nie für den Lärmschutz an Straßen - Ausgabe 1990 - RLS-90 vom Bundesminister für 

Verkehr (Bezugsquelle: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen); 18. 

Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärm-

schutzverordnung - 18. BImSchV); mit der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsmi-

nisteriums des Innern vom 03.08.1988 zur Beachtung in der Bauleitplanung eingeführte 

DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau Berechnungsverfahren“, Teil 1, Ausgabe Mai 

1987, ersetzt durch DIN 18005-1 vom Juli 2002, mit zugehörigem Beiblatt 1 „Schalltech-

nische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung“; 26. Verordnung zur Durchfüh-

rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische Felder 

- 26. BImSchV). 

 

   Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

 Aus der Sicht des Immissionsschutzes ist das Grundstück nicht für eine Neuplanung von 

Wohnnutzungen geeignet. Denkbar wäre eine gewerbliche Nutzung, welcher unter Beach-

tung ausreichender Schallschutzmaßnahmen Inhaber- oder Betriebswohnungen zugeord-

net werden können. 

 

Soweit das Wohnprojekt entgegen den Grundsätzen des Immissionsschutzes dennoch rea-

lisiert werden soll, wird aufgrund der ungewöhnlich hohen Lärmeinträge dringend emp-

fohlen im Vorfeld eine fachliche Stellungnahme zu den gesundheitlichen Wirkungen der 

hohen Außenlärmpegel vom zuständigen Gesundheitsamt einzuholen. Dabei sollten u.a. 

auch die Screening-Untersuchungen aus den Jahren 2017 und 2018 vorgelegt werden. 

 

Für die Planung und Auslegung von Schallschutzmaßnahmen soll im Hinblick auf die 

Bahnlärmimmissionen die gutachterliche Untersuchung mit der Streckenauslastung ge-

mäß Planfeststellungsverfahren, ggf. unter Berücksichtigung einer Pegelminderung durch 

die Ausrüstung neuer Bremssysteme bei den Güterzügen, zugrunde gelegt werden. Im 

Hinblick auf die erforderlichen gutachterlichen Aussagen zu Lärmimmissionen durch Ge-

werbe, Sport- und Freizeitlärm sollten die vorangegangenen Screening-Untersuchungen 

zur Bauvoranfrage in den Bebauungsplan aufgenommen werden. 
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Gemäß dem o.a. IMS vom 25.07.2014 sollen in erster Linie Schallschutzmaßnahmen an 

der Schallquelle oder entlang des Ausbreitungsweges (Schallabschirmungen) umgesetzt 

werden, bevor passive Schutzmaßnahmen, wie schallschutzgerechte Wohnraumaufteilung 

oder Schallschutzfenster zum Einsatz kommen.  

 

Falls längs der Nordostseite des Geltungsbereichs aus gewichtigen Gründen eine ausrei-

chende abschirmende Schallschutzbebauung zur Minderung der Verkehrslärmimmissio-

nen auch nicht teilweise errichtet werden kann, ist aus immissionsschutzfachlicher Sicht 

im vorliegenden Fall die Verwirklichung eines Wohnbauprojektes nicht zu empfehlen. 

Allenfalls kann die Situation dadurch abgemildert werden, wenn ein allseits schalltech-

nisch geschlossenes Gebäude errichtet wird mit weitgehender Festverglasung, zumindest 

für alle Fassadenbereiche an denen ein Tageswert von 70 dB(A) oder eine Nachtwert von 

60 dB(A) überschritten sein kann.  

 

In Hinblick auf die zu schützenden Wohnräume wären, neben grundlegenden Schall-

schutzgrundrissen, insbesondere lärmarme und ausreichend schallgedämmte Belüftungs-

einrichtungen vorzusehen, damit sichergestellt werden kann, dass keine Fensterlüftung er-

forderlich ist. Badezimmer, reine Küchenräume, nicht zum Wohnen bestimmte Neben-

räume, o.ä. welche ggf. über öffenbare Fenster verfügen können, müssen intern von den 

übrigen Wohnbereichen durch dicht schließende Türen abtrennbar sein. 

 

Die Auslegung der aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen (Schallabschirmung zur 

Bahnlinie, Verglasung der Laubengänge, Schallschutzverglasung, Be-/Entlüftungssys-

teme) zur Einhaltung der zulässigen Außenlärm- und Innenraumpegel sollen schallgut-

achterlich ermittelt werden. Die daraus hervorgehenden Schallschutzmaßnahmen sind in 

ausreichend detaillierter Form im Bebauungsplan festzusetzen.  

 

Zudem sollen die Erkenntnisse aus der gutachterlichen Prognose der Erschütterungsim-

missionen im Rahmen der textlichen Festsetzungen und Hinweise beachtet werden. Die 

im Prognosegutachten enthaltene Zusammenfassung gibt einen Ausblick auf mögliche 

Abhilfemaßnahmen den Erschütterungsimmissionen entgegenzuwirken. 

 

Schallgutachterliche Aussagen zur separaten Pegelminderung bei der Verwendung Kun-

stoffverbundklotzbremsen bei Güterzügen, zu den maximalen Innenraumpegeln bei Zug-

vorbeifahrten sowie zu den Koronageräuschen durch die vorbeiführende Bahnstromlei-

tung sollten nachgereicht werden. 

 

2.5   Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert  

        nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 
 

 Darüber hinaus wird empfohlen im Bebauungsplan darauf hinzuweisen, dass gemäß 

Technischer Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 26. August 1998 (TA Lärm) bei ei-

nem Betrieb von haustechnischen Anlagen (z.B. Klimageräte, Abluftführungen, Wärme-

pumpen, Mini-BHKW) in der Summe folgende Immissionsrichtwerte für Lärm an den 

umliegenden betroffenen fremden Wohnräumen gelten: Tags (06.00-22.00) 55 dB(A), 

nachts (22.00-06.00):  40 dB(A). Im Falle eines Nachweises über die Einhaltung der ge-

nannten Immissionsrichtwerte gelten die Regelungen der TA Lärm. 
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Um die Einhaltung der oben angeführten Immissionsrichtwerte zu erleichtern, können fol-

gende grundsätzliche Hinweise zur baulichen Gestaltung von haustechnischen Anlagen in 

die „textlichen Hinweise“ aufgenommen werden: 

 

- Bei der Anschaffung haustechnischer Aggregate wird empfohlen Geräte anzu-

schaffen, die dem Stand der Lärmschutztechnik entsprechen (z.B. Abgasschall-

dämpfer, Wärmepumpen-Splitgeräte, Aggregate mit Vollkapselung, Minimierung 

von Drehzahlen bzw. Strömungsgeschwindigkeiten). 

 

- Die Aufstellung von Wärmepumpen, Klimageräten, Kühlaggregaten oder Zu- 

bzw. Abluftführungen direkt an, oder unterhalb von umliegenden Fenstern zu ge-

räuschsensiblen Räume (z.B. Schlafzimmer) soll vermieden werden. 

 

- Eine Errichtung geräuschemittierender Aggregate in Nischen, Mauerecken oder 

zwischen zwei Wänden kann bei ungünstiger Ausrichtung eine Schallpegelerhö-

hung aufgrund von Schallreflektion bewirken und sollte daher ebenfalls vermieden 

werden. 

 

- Grundsätzlich soll bei der Errichtung haustechnischer Geräte und der damit ver-

bundenen Rohrleitungen auf eine körperschallisolierte Aufstellung bzw. Befesti-

gung geachtet werden.  

 

- Soweit erforderlich sollen bei Blechen und sonstigen Bauteilen Maßnahmen zur 

Entdröhnung durchgeführt werden (z.B. Entkoppeln der Luftkanalbleche und Ver-

kleidungselemente, Minimieren von Vibrationen). 

 

- Die Abstände zu Nachbarhäusern sollen so gewählt werden, dass die für das Ge-

biet gültigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm dort um mindestens 6 dB(A) un-

terschritten werden (für Luftwärmepumpen vgl. Abstandstabelle gemäß Ziffer 

14.1.2 im Leitfaden „Tieffrequente Geräusche bei Biogasanlagen und Luftwärme-

pumpen – Ein Leitfaden (Auszug Teil III)“ [Bayerisches Landesamt für Umwelt]). 

 

- Soweit die erforderlichen Abstände nicht eingehalten werden können, sollen wei-

tere Schallschutzmaßnahmen ergriffen werden (z.B. Abschirmung, Einbau von 

Schalldämpfern, Luftkanalumlenkungen, geeignete Gerätewahl). 

 

Hinweise: Die o.a. baulichen Gestaltungshinweise beruhen u.a. auf den Erkenntnissen 

aus dem Leitfaden der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz,“ 

Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten (Kli-

mageräte, Kühlgeräte, Lüftungsgeräte, Luft-Wärme-Pumpen und Mini-Blockheiz-

kraftwerke)“ und dem vom Bayerischen Landesamt für Umwelt 2011 veröffentlichten 

Leitfaden „Tieffrequente Geräusche bei Biogasanlagen und Luftwärmepumpen – Ein 

Leitfaden (Auszug Teil III)“. 

  

  

 __________________________________   __________________________ 
 Ort, Datum       Unterschrift, Dienstbezeichnung 
 

 
gespeichert unter: F:\Abteilung4\Umweltamt\user\IMMI\BPL\Bebauungspläne\Bubenreuth\5_30 Alter Tennisplatz vorhabenbez Plan\201223 ifSN.docx 

 




















